
 
 

Beschluss der Ratsleitung vom 14. Dezember 2011 

 
  
 KR.Nr. A 179/2011 (RL) 

Auftrag Geschäftsprüfungskommission (GPK): Verbesserung Akteneinsichts- und 

Informationsrecht der Kantonsratsmitglieder (02.11.2011);  

Stellungnahme der Ratsleitung 

  

1. Vorstosstext 

Die Ratsleitung wird beauftragt, in Koordination mit dem Regierungsrat zu prüfen, wie die Ak-
teneinsichts- und Informationsrechte der Kantonsratsmitglieder verbessert werden können und 
anschliessend dem Kantonsrat Bericht und Antrag zu unterbreiten. Insbesondere ist zu prüfen, 
ob und wie inskünftig alle Kantonsratsmitglieder individuell und nicht nur – wie heute – die 
Aufsichtskommissionen berechtigt werden können, sog. „nicht öffentliche“ bzw. vertrauliche 
Regierungsratsbeschlüsse zu verlangen. 

2. Begründung 

Seit der Einführung des sog. Öffentlichkeitsprinzips wird zwischen „öffentlichen“ und „nicht öf-
fentlichen“ Regierungsratsbeschlüssen unterschieden. Die sog. „nicht öffentlichen“ Regierungs-
ratsbeschlüsse werden de facto vertraulich behandelt und einzelnen Mitgliedern des Kantons-
rats auch auf Verlangen nicht herausgegeben. Im Kanton Solothurn sind indessen Regierungs-
ratssitzungen grundsätzlich öffentlich (Art. 63 KV) und den Mitgliedern des Kantonsrats werden 
vom Kantonsratsgesetz weitgehende Akteneinsichtsrechte eingeräumt (§ 29 KRG). Den Mitglie-
dern des Kantonsrats können deshalb formelle Regierungsratsbeschlüsse nicht mit dem Hinweis, 
diese seien „nicht öffentlich“, vorenthalten werden, weil der Begriff „nicht öffentlich“ nirgends 
gesetzlich definiert ist und weil Mitglieder des Kantonsrats gegenüber der allgemeinen Öffent-
lichkeit ohnehin ein erhöhtes Informationsbedürfnis haben. Die heutige Praxis des Regierungs-
rats führt dazu, dass den Mitgliedern des Kantonsrats, insbesondere jenen, die Mitglieder einer 
Aufsichtskommission sind, wichtige Informationen vorenthalten werden, bzw. sie stehen erst 
mit grosser Verspätung zur Verfügung, wenn die entsprechenden Unterlagen nur gestützt auf 
einen formellen Kommissionsbeschluss abgegeben werden. Das geltende System, wonach ver-
trauliche Dokumente nur auf Beschluss einer Aufsichtskommission herausgegeben werden, ist 
nicht mehr zeitgemäss und hat unnötigen Zeitverlust zur Folge, weil Anliegen zweimal in der 
Kommission traktandiert werden müssen: Einmal, um einen Kommissionsbeschluss zur Heraus-
gabe der Akten zu erwirken, das zweite Mal, um das Thema in Kenntnis der Unterlagen materi-
ell zu behandeln. 

Die Einsichtsrechte der Kantonsratsmitglieder finden ihre Grenze an geschützten Persönlich-
keitsrechten Dritter im Sinne der Bestimmungen des Informations- und Datenschutzgesetzes 
(§§5, 13, 14). Es ist deshalb auf Gesetzesstufe zu definieren, was „vertraulich“ und damit dem 
Einsichtsrecht der Kantonsratsmitglieder entzogen ist und in welchem Verhältnis „vertrauliche“ 
zu „nicht öffentlichen“ Dokumenten stehen. Der Begriff „vertraulich“ ist dabei eng zu fassen, 
weil sonst der verfassungsmässige Grundsatz unterlaufen wird, wonach die Regierungsratssit-
zungen öffentlich sind. „Vertrauliche“ Regierungsratsbeschlüsse sollen nur den Aufsichtskom-
missionen bzw. deren Mitgliedern abgegeben werden können. Als vereidigte Mitglieder des 
Kantonsrats und der Aufsichtskommissionen unterstehen die betreffenden Personen dem Amts-
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geheimnis, so dass nichts dagegen spricht, das Recht, das heute schon der Kommission als gan-
zes zusteht, auch ihren Mitgliedern zuzugestehen, zumal diese Personen auch ein gegenüber 
der breiten Öffentlichkeit und Ratsmitgliedern, die keiner Aufsichtskommission angehören, ein 
nochmal erhöhtes Informationsbedürfnis haben. Damit jederzeit nachvollziehbar ist, wer welche 
vertraulichen Dokumente verlangt hat, ist zu Kontrollzwecken ein Journal zu führen. 

Nachdem die wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV) mittlerweile seit ein paar Jahren 
definitiv eingeführt ist, hat die GPK einige Überlegungen zur praktischen Arbeit und insbeson-
dere zu den parlamentarischen Möglichkeiten und Instrumenten unter den WoV-Regeln ange-
stellt. Sie ist zur Auffassung gelangt, dass es in verschiedenen Bereichen Verbesserungspotenzial 
gibt und hat entsprechende Ideen entwickelt; dieser Vorstoss ist Teil eines Pakets, das mehrere 
Vorstösse umfasst, die alle gleichzeitig eingereicht werden. Die GPK lädt Ratsleitung und Regie-
rungsrat ein, die Beantwortung zuhanden des Parlaments zu koordinieren und so zu terminie-
ren, dass alle Vorstösse gemeinsam spätestens im Frühling 2012 im Kantonsrat behandelt wer-
den können. Die GPK ersucht die Ratsleitung zudem, anschliessend eine Spezialkommission ein-
zusetzen, welche alle erheblich erklärten Vorstösse im Rahmen eines Gesamtpakets bearbeiten 
und dem Kantonsrat aufeinander abgestimmte Umsetzungsvorschläge im Rahmen einer einzi-
gen Vorlage unterbreiten soll, die alle nötigen Anpassungen der betroffenen Gesetze und des 
Geschäftsreglements des Kantonsrats umfasst. Die Spezialkommission soll ihre Arbeit bis spätes-
tens Ende 2012 abgeschlossen haben, damit der Kantonsrat noch in dieser Legislatur seine Ent-
scheide treffen kann. 

3. Stellungnahme der Ratsleitung 

Gemäss § 10 des Kantonsratsgesetzes behandelt die Ratsleitung Vorstösse, die den Rat in eige-
ner Sache betreffen. Aus diesem Grund nehmen wir und nicht der Regierungsrat zum Vorstoss 
Stellung. Wir haben aber die Meinung des Regierungsrats eingeholt, bevor wir diese Stellung-
nahme zuhanden des Kantonsrats verabschiedet haben. 

Das Kantonsratsgesetz geht von einem kaskadenartigen System der Informations- und Aktein-
sichtsrechte aus. Es definiert die entsprechenden Rechte von einzelnen Parlamentsmitgliedern, 
über Sachkommissionen und Aufsichtskommissionen bis hin zur parlamentarsichen Untersu-
chungskommission. Dieses System bewährt sich unseres Erachtens grundsätzlich. Wir pflichten 
der GPK indessen darin bei, dass der oft verwendete, aber nirgends definierte Begriff des „nicht 
öffentlichen“ Regierungsratsbeschlusses für Irritationen sorgt und tendenziell dazu führt, dass 
Ratsmitgliedern Dokumente vorenthalten werden, die ihnen vor Einführung des Öffentlich-
keitsprinzips wahrscheinlich problemlos ausgehändigt worden wären. Das ist störend und muss 
bereinigt werden. Es ist zudem festzustellen, dass „nicht öffentliche“ Regierungsratsbeschlüsse 
nicht als solche gekennzeichnet sind. Die Folge davon ist, dass jeder Empfänger eines solchen 
Dokuments es ohne weiteres z.B. im Internet publizieren kann. Die Einteilung der Regierungs-
ratsbeschlüsse in „öffentliche“ und „nicht öffentliche“ und insbesondere die Verweigerung der 
Herausgabe an Mitglieder des Kantonsrats erscheint daher weder zweckmässig noch gerechtfer-
tigt. Wir können uns den Erwägungen der GPK in ihrer Begründung anschliessen. 

Da dieser Vorstoss Teil eines Gesamtpakets ist, unterstützen wir den Vorschlag der GPK, eine 
Spezialkommission einzusetzen, die alle erheblich erklärten Vorstösse aus diesem Paket bearbei-
ten und dem Kantonsrat die nötigen Beschlüsse mit Bericht und Antrag unterbreiten soll. Des-
halb beantragen wir Erheblicherklärung mit geändertem Wortlaut. 

4. Antrag der Ratsleitung 

Erheblicherklärung mit folgendem Wortlaut: 



3 

Die Ratsleitung wird beauftragt, eine Spezialkommission einzusetzen, mit dem Auftrag zu prü-
fen, wie die Akteneinsichts- und Informationsrechte der Kantonsratsmitglieder verbessert wer-
den können. Insbesondere ist zu prüfen, ob und wie inskünftig alle Kantonsratsmitglieder indi-
viduell und nicht nur – wie heute – die Aufsichtskommissionen berechtigt werden können, sog. 
„nicht öffentliche“ bzw. vertrauliche Regierungsratsbeschlüsse zu verlangen. Dem Kantonsrat ist 
bis Ende 2012 Bericht und Antrag vorzulegen. 

 

Fritz Brechbühl 
Ratssekretär 

Verteiler 

Regierungsrat 
Staatskanzlei 
Parlamentsdienste 
Traktandenliste Kantonsrat 


